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Projekt: 
Nachhaltigen Tourismus als 
Zukunftsperspektive fördern 

 

Gegenüberstellung der Vorschläge des Verbände-AK v. 29.6.07 

zur Endfassung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt 

 

1. Änderungen an Abschnitt B 2.9: „Naturnahe Erholung und 

Tourismus 

1.1. Unsere Vision für die Zukunft 

Nr. Vorschlag Umsetzung 
1 Unsere Vision für die Zukunft ist: Natur und 

Landschaft in ihrer Vielfalt und Schönheit ermöglichen 
naturnahe Sport- und Erholungsaktivitäten, 
Naturerfahrung und -erlebnis und tragen zur 
regionalen Entwicklung und Identität bei. Sämtliche 
Aktivitäten beeinträchtigen Natur und Landschaft nicht 
wesentlich und stehen dem eigentlichen Schutzzweck 
der Gebiete nicht entgegen. Interessensvertreter des 
Tourismus und des Naturschutz setzen sich 
gemeinsam für den Erhalt der Kultur- und 
Naturlandschaften ein. 

Unsere Vision für die Zukunft ist: Natur und 
Landschaft in ihrer Vielfalt und Schönheit ermöglichen 
Sport, Erholung, Naturerfahrung und -erlebnis und 
prägen die regionale Identität. Tourismus, Sport und 
Erholung beeinträchtigen Natur und Landschaft nicht 
wesentlich. Sie setzen sich gemeinsam mit dem 
Naturschutz für die Erhaltung der Kultur- und 
Naturlandschaften ein. 
 

 
Keiner der gemachten Vorschläge wurde berücksichtigt. Hinsichtlich des Beitrags von 
Naturerfahrung und –erleben und des Tourismus zu regionaler Entwicklung und Identität sei 
jedoch auf die Abschnitte A3 (Ökonomische Gründe für die Erhaltung der biologischen 
Vielfalt) sowie A4 (Soziale Gründe für die Erhaltung der biologischen Vielfalt) verwiesen, in 
denen diese Punkte erwähnt werden. 
 

1.2. Unsere Ziele 

Nr. Vorschlag Umsetzung 
1 Im Jahr 2020 existieren in Deutschland 

siedlungsnahe, qualitativ hochwertige und 
barrierefreie Erholungsgebiete in ausreichendem 
Umfang und mit intelligenten ÖPNV- und 
Besucherlenkungskonzepten. 

Im Jahr 2020 existieren in Deutschland 
siedlungsnahe, qualitativ hochwertige und 
barrierefreie (d. h. behindertenfreundliche) 
Erholungsgebiete in ausreichendem Umfang mit guten 
ÖPNV- und Besucherlenkungskonzepten.3 

2 Die Nationalen Naturlandschaften als Dachmarke der 
deutschen Großschutzgebiete sind als hochwertiges 
Markenzeichen auch für naturnahe Erholung und 
Qualitätstourismus in der Natur anerkannt.  

In 2010 sind die Nationalen Naturlandschaften als 
Dachmarke der deutschen Großschutzgebiete als 
hochwertiges Markenzeichen auch für naturnahe 
Erholung und Qualitätstourismus in der Natur 
anerkannt. (Anm.: an anderer Stelle unter den Zielen) 

3 Die drei Großschutzgebietstypen (Nationalparks, 
Naturparke und Biosphärenreservate) unterziehen 
sich einer Qualitätsprüfung gemäß definierten 
Standards. 

Qualitätsprüfung gemäß definierten Standards bei 
Nationalparken, Biosphärenreservaten 
und Naturparken (Anm.: unter C13) 

4 Streichen: Im Jahr 2020 sind 30 % der Fläche in 
Deutschland Naturparke. 

Nicht gestrichen 
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5 Alle Nationalparks ermöglichen in geeigneten Puffer- 
und Entwicklungszonen Naturerfahrung für die 
Menschen. 

Alle Nationalparke ermöglichen in geeigneten 
Bereichen Naturerfahrung für die Menschen. 

6 Die UNESCO-Biosphärenreservate verstärken den 
Bereich Regionalvermarktung als einen Baustein der 
nachhaltigen Tourismusentwicklung. Die 
Biosphärenreservate, Nationalparks und Naturparks 
bilden ein vernetztes Großschutzgebietssystem. 

Verstärkung des Bereichs Regionalvermarktung als 
Baustein der nachhaltigen Tourismusentwicklung 
insbesondere in UNESCO-Biosphärenreservaten und 
Naturparken (Anm.: unter C12) 

7 Nein Bis 2020 ist die Anzahl von Regionalparks und 
Freiraumverbünden im Umfeld von großen Städten 
deutlich erhöht. 

8 Erholungs- und touristische Angebote und 
Infrastrukturen in Deutschland basieren auf umwelt- 
und naturverträglichen Leitbildern. Bis 2020 erfüllen 
mindestens 50 % der Tourismusanbieter ökologische 
Kriterien (z.B. Viabono-Standard). 

Erholungs- und touristische Angebote und 
Infrastrukturen in Deutschland basieren auf umwelt- 
und naturverträglichen Leitbildern. Bis 2020 erfüllen 
mindestens 10 % der Tourismusanbieter ökologische 
Kriterien (z. B. Viabono). 

 

Vorschlag 1 wurde aufgegriffen und sogar um eine Erklärung von Barrierefreiheit ergänzt. 
Die Ersetzung von „intelligenten“ durch „guten“ lässt sicherlich mehr Spielraum für 
Interpretationen. 
Änderung 2 wurde als letztes Ziel zumindest in Teilen umgesetzt, die folgende Einfügung 
(Vorschlag 3) wurden unter den Aktivitäten der Länder und Kommunen im Abschnitt C13 
eingefügt. 
Die Streichung unter Nr. 4 wurde nicht umgesetzt. 
Unter Punkt 5 findet sich eine von anderer Seite stammende Neufassung der ursprünglichen 
Formulierung. 
Die umgehend folgende Ergänzung (Nr. 6) wurde zum Teil als „Aktivität anderer Akteure“ im 
Abschnitt C12 (Ländlicher Raum und Regionalentwicklung) eingefügt.  
Zusätzlich wurde in der Schlussfassung ein neues Ziel bzgl. Der Regionalparks und 
Freiraumverbünde formuliert. 
Die ehrgeiziger gefasste Zielformulierung unter Nr. 8 wurde nicht beachtet. 
 

1.3. Begründungen 

Nr. Vorschlag Umsetzung 
1 […] Derzeit gibt es insbesondere im Siedlungs- und 

siedlungsnahen Bereich zu wenig attraktive 
Erholungs- und Sportmöglichkeiten. Nationalparke, 
Naturparke und Biosphärenreservate, 
sind für Tourismus attraktive Ziele und für die 
Region von wirtschaftlicher Bedeutung. 
Sie bieten die Chance, Erholung und Tourismus mit 
der Erhaltung 
der biologischen Vielfalt in Einklang zu bringen. […] 
Deshalb sind Tourismusangebote verstärkt nach 
ökologischen und sozialen Kriterien auszurichten. 

[…] Derzeit gibt es insbesondere im Siedlungs- und 
siedlungsnahen Bereich zu wenig attraktive 
Erholungs- und Sportmöglichkeiten. Nationalparke, 
Naturparke und Biosphärenreservate, 
Regionalparke im Umfeld von großen Städten 
sowie regionaltypische Kulturlandschaften 
sind für Tourismus attraktive Ziele und für die 
Region von wirtschaftlicher Bedeutung. 
Sie können die Kulturlandschaft sowie die 
Lebensqualität und die Leistungskraft der 
Region umfassend stärken. Sie bieten die Chance, 
Erholung und Tourismus mit der Erhaltung 
der biologischen Vielfalt in Einklang zu bringen. […] 
Deshalb sind Tourismusangebote verstärkt nach 
ökologischen Kriterien auszurichten. 

 
Die einzige Ergänzung seitens des AKs hinsichtlich der Begründung wurde nicht 
übernommen, es gab jedoch an anderer Stelle Einfügungen. 
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1.4. Wir streben Folgendes an 

Nr. Vorschlag Umsetzung 
1 Deutliche Erhöhung der Wertschätzung von Natur 

und Landschaft und entsprechende 
Verhaltensänderungen bei Erholungssuchenden, 
Sportlerinnen und Sportlern, Touristen und 
Touristinnen 

Deutliche Erhöhung der Wertschätzung von Natur 
und Landschaft bei Erholungssuchenden, 
Sportlerinnen und Sportlern, Touristinnen und 
Touristen und daraus resultierend 
Umwelt und Natur schonendes Verhalten, 

2 Zunehmende Anwendung der „Europäischen Charta 
für nachhaltigen Tourismus in Schutzgebieten“ und 
weiterer Qualifizierungen/Auszeichnungen im 
Bereich nachhaltiger Tourismus 

Zunehmende Anwendung der „Europäischen 
Charta für nachhaltigen Tourismus in 
Schutzgebieten“, 

3 Verstärkte Entwicklung naturverträglicher Angebote 
und Integration von Naturerlebnisangeboten in 
andere touristische Angebote 
Förderung von Netzwerken/Kooperationen der 
beteiligten Interessengruppen 

Förderung von Netzwerken und Kooperationen 
für Naturerlebnisangebote (Anm.: unter C13) 

4 Nein Deutliche Erhöhung der Zahl von 
umweltorientierten Tourismusanbietern und - 
angeboten. 

 
Vorschlag 1 wurde zwar nicht wörtlich, aber sinngemäß aufgenommen. Die zweite Änderung 
wurde jedoch nicht weiter berücksichtigt. 
Die dritte Ergänzung fand im Abschnitt C13 Niederschlag, wo sie als Aktivität der Länder und 
Kommunen geführt wird. 
Des weiteren gab es einen Zusatz, der nicht von Seiten des Arbeitskreises angemahnt war 
(Nr. 4). 
 

2. Änderungen im Abschnitt C13: „Tourismus und naturnahe 

Erholung“ 

2.1. Erläuterung 

Nr. Vorschlag Umsetzung 
1 Die biologische Vielfalt bestimmt maßgebend das 

Erleben von Natur und Landschaft. Für 37% der 
Urlauber zählt „Natur erleben“ zu den wichtigen 
Urlaubsmotiven, bezogen auf die inländischen 
Feriengebiete sogar für 74%. 71% der 
Bundesbürger würden bevorzugt dort ihren Urlaub 
verbringen, wo man sich für den Schutz der Natur 
durch einen Nationalpark entschieden hat. Der 
Tourismus ist daher … 

Die biologische Vielfalt bestimmt maßgebend das 
Erleben von Natur und Landschaft. Für 42 % der 
Urlauber zählt „Natur erleben“ zu den wichtigen 
Urlaubsmotiven, bezogen auf die inländischen 
Feriengebiete sogar für 74 %. 71 % der 
Bundesbürger und –bürgerinnen würden bevorzugt 
dort ihren Urlaub verbringen, wo man sich für den 
Schutz der Natur durch einen Nationalpark 
entschieden hat. Der Tourismus ist daher … 

2 Darüber hinaus wurde die Etablierung einer 
Umweltdachmarke (Viabono) für touristische 
Produkte und die Vermarktung und Entwicklung 
naturnaher Inlandsangebote gefördert. Auch die 
Dachmarke „Nationale Naturlandschaften“ für 
Großschutzgebiete trägt zur Attraktivität des 
Inlandstourismus  bei. 

Darüber hinaus wurde die Etablierung einer 
Umweltdachmarke für touristische Produkte 
(Viabono) und die Vermarktung und Entwicklung 
naturnaher Inlandsangebote gefördert. Auch die 
neue Dachmarke „Nationale Naturlandschaften“ für 
Großschutzgebiete kann die Attraktivität des 
Inlandstourismus erhöhen. 

 
Die Umsetzung des ersten Vorschlags für diesen Abschnitt ist erfolgt, für den zweiten 
erfolgte sie nur teilweise. 
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2.2. Maßnahmen von EU/Bund 

In diesem Abschnitt gab es keine Änderungen, auch wurden keine vorgeschlagen. 
 

2.3. Maßnahmen der Länder und Kommunen 

Nr. Vorschlag Umsetzung 
1 Förderung des Prozesses „Europäische Charta für 

nachhaltigen Tourismus in Schutzgebieten“ und 
anderer Qualifizierungen/Auszeichnungen im 
nachhaltigen Tourismus 

Förderung des Prozesses „Europäische Charta für 
nachhaltigen Tourismus in Schutzgebieten“ 

2 Nein Verstärkte Förderung von sanften Tourismusformen 
als Alternative zu anlagenintensiven Formen des 
Tourismus 

3 Nein Gemeinsame Außendarstellung und Vermarktung 
grenzüberschreitender Großschutzgebiete mit den 
jeweiligen Nachbarstaaten 

4 Nein Verstärkte Entwicklung naturverträglicher Angebote 
und Integration von Naturerlebnisangeboten in 
andere touristische Angebote 

5 Nein Besucherlenkungskonzepte für Felsen (Kletterer) 
insbesondere in den höheren Mittelgebirgen 

 
Zu den Maßnahmen gibt es außer den unter 1.2 und 1.4 angemerkten und an dieser Stelle 
umgesetzten Änderungsvorschlägen keine Veränderungen, die seitens des Verbände-AKs 
vorgeschlagen waren. 
Darüber hinaus gibt es jedoch mehrere andere Ergänzungen gegenüber dem Entwurf. 
 

2.4. Maßnahmen weiterer Akteure 

Nr. Vorschläge Umsetzung 
1 Erfüllung der Viabono-Kriterien und anderer 

(Ecocamping, BKT-Siegel) durch touristische 
Anbieter 

Nein 

2 Nein Kooperation der Tourismusbranche und 
einschlägigen Fachverbänden mit 
Schutzgebietsverwaltungen 

3 Nein Entwicklung zertifizierter Partnerschaften mit 
touristischen Anbietern 

4 Nein Kombination von Sport- und 
Umweltbildungsangeboten durch Verbände und 
Vereine 

5 Nein Entwicklung von Konzepten zur naturverträglichen 
Sportausübung in Zusammenarbeit 
von Sportverbänden und Naturschutzverbänden 

 
Auch hier wurde der vom Verbände-AK gemachte Vorschlag nicht berücksichtigt, es finden 
sich jedoch ebenfalls einige Veränderungen gegenüber der Entwurfsfassung. 
 


